
ENTEN FÜTTERN 
VERBOTEN 

 
 
 
Gefahr von Entenparasiten - je mehr Futter, desto mehr Enten, mehr Kot und 
mehr Zerkarien 
 
 
 

 

Das Auseegebiet ist keine 
Hundefreilaufzone! 

 
 
 
 
 
 
 

An das Sackerl für’s Gackerl gedacht? 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 des NÖ Hundehaltegesetzes beinhaltet die Regelung zur Leinenpflicht und/oder Maulkorbpflicht.  
In Abs. 2 wird vorgeschrieben, dass der Hundeführer die Exkremente des Hundes, unverzüglich 
beseitigen und entsorgen muss.  


